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Bestimmungen für die Hausaufgabenbetreuung 
Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Geuensee 
 
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, am Nachmittag nach Schulschluss in den 
Tagesstrukturen ihre Hausaufgaben unter pädagogischer Betreuung zu erledigen. 
Die Schule Geuensee bietet die Hausaufgabenbetreuung während der Unterrichtswochen am 
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag an.  
Die Hausaufgabenbetreuung ist im Betreuungselement IV der Tagesstrukturen enthalten. 
 
 
Folgende Punkte sind dabei zu beachten: 
 

• Wenn ein Kind nur einmal in der Woche an der Hausaufgabenbetreuung teilnimmt, müssen 
die Eltern mit ihrem Kind vereinbaren, welche Aufgaben während der Betreuung erledigt 
werden. 

• Die Betreuungsperson beaufsichtigt und begleitet die Kinder bei der Arbeit. Sie nimmt 
Einsicht in das Hausaufgabenheft. Jedoch lösen die Kinder ihre Aufgaben selbstständig. 
Die Hauptverantwortung (Kontrolle und Unterschrift für die erledigten Hausaufgaben) bleibt 
bei den Eltern. 

• Die Kinder bringen ihre eigenen Schulsachen mit: Hausaufgabenheft, Bücher, Hefte und 
Mäppchen. 

• Die Hausaufgabenhilfe ist kein Nachhilfeunterricht. 

• Für Prüfungen muss zusätzlich zu Hause geübt werden. 

• Bei Störungen oder Arbeitsverweigerung nimmt die Betreuungsperson mit den 
Erziehungsberechtigten und der Klassenlehrperson Kontakt auf. 

 
 
 


